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nem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive,
räumlich und zeitlich unbeschränkte
Recht zur Vervielfältigung und Ver-
breitung in körperlicher Form, das
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1 1. Corporate Banking Tag der Börsen-Zeitung 
Börsen'Zeitung r r

Drei große Fragen bewegen die Branche:

- Wie sieht das Firmenkundengeschäft der Zukunft aus?

- Wie gelingt die digitale Transformation im Firmenkundengeschäft?

- Wie lassen sich etablierte und neue Player zusammenbringen?
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Ttromas Strobach/Benlamín Fassh Register der wiftschaftlichen Eigentümer - Überblick und Analyse zu praktischen

Fragestellungen des WiEReG - Fortsetzung

Das Registerderwirtschafttichen Eigentümerwurdefürdie Zwecke derVerhinderungvon Getdwäscherei und Terrorismusfinanzierung

eingerichtet und beinhattet Daten über die wirtschafttichen Eigentümervon Gesellschaften, Stiftungen und Trusts. Die Fortsetzung

dieses Artikels beschäftigt sich mit den Sorgfalts- und Meldepflichten für Rechtsträger, den vorgesehenen Metdebefreiungen, der

Möglichkeit Auszüge aus dem Register anzufordern, beschreibt die vorhandenen Strafbestimmungen und wirft einen Blick auf

clen Konnex zwischen WiEReG und Metderegimen von Finanzinstituten (FATCA, CRS und Meldungen an das Kontenregister) sowie

auf das deutsche Transparenzregister. Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer wurde für die Zwecke der Verhinderung

von GeÌdwäscherei und Terrorismusfinanzierung eingerichtet und beinhaltet Daten über die wirtschafttichen EigentÜmer von

Gesellschaften, Stiftungen und Trusts. Die Foftsetzung dieses Artikets beschäfiigt sich mit den Sorgfalts- und Meldepflichten

für Rechtsträger, den vorgesehenen Metdebefreiungen, der Möglichkeit Auszüge aus dem Register anzufordern, beschreibt die

vorhandenen Strafbestimmungen und wirft einen Btick auf den Konnex zwischen WiEReG und Melderegimen von Finanzinstituten
(FATCA, CRS und Meldungen an das Kontenregister) sowie aufdas deutsche Transparenzregister.
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Lisa Marie Ziskovsky: Neunmonatige Aufstellungsfrist für den nichtfinanzietlen Bericht?

Mit dem Na DiVeG wu rde gem 5 243b UGB für bestimmte große Unternehmen von öffenttichem lnteresse die Verpf[íchtu ng eingeführt,

eine nichtfinanzietle Erktärung entweder ats Teil des Lageberichts oder als gesondeften nichtfinanziellen Bericht aufzustelten.

Der vortiegende Beitrag greift die in der Literatur kontrovers diskutierte Frage auf, bis zu welchem Zeitpunkt der gesonderte

n ichtfinanziette Bericht spätestens aufzuste[[en ist.

Stéphanie Mittetbach-Hörrnanseder/Maria Sumerauer: Corporate Governance Kodex in Deutschtand und österreich

Der vorliegende Beitrag fasst die aktuellsten Ãnderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zusammen und stetlt diese

den kürztich aktualisierten Regetungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex gegenüber.

llarald Amberger/Eva Eberhartinger: Bilanzielte Behandtung von Umsatzerlösen aus Verträgen mit mehreren
Teilleistungen nach dem UGB

Der vorliegende Beitrag behandelt die bitanziette Behandtung von Umsatzerlösen aus Verträgen mit mehreren Teitleistungen nach

dem UGB. Dabei werden Übereinstimmungen sowie Unterschiede zwischen den Regelungen des IFRS 15 und der bitanzietten

Behandlung nach dem UGB aufgezeigt.
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